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KUNDMACHUNG 

über die 8. Gemeinderatssitzung 

am 19.12.2016 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 
 

Beginn:  20:00 Uhr 

Ende:   22:00 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Ing. Josef Bucher 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Andreas Daigl, Marco Giehl, Kurt Schiestl, Georg Knabl,  

Thomas Hollaus, Tamara Ebster, Andreas Rainer, 

Manfred Eberharter, Simon Flörl, Philipp Schweinberger, 

Bianca Ebster und Christian Pungg 

 

Entschuldigt: Benno Fankhauser, Peter Hanser, Verena Kostenzer 

 

Schriftführerin: Jennifer Lederer 

 

 

Tagesordnung 

 

1) Erledigung der GR-Beschlüsse vom 28.11.2016 

2) Genehmigung des GR-Protokolls vom 28.11.2016 

3) Änderungen Raumordnungskonzept und Flächenwidmungsplan 

sowie Erlassung Bebauungsplan im Bereich Abendstein-Troppmair 

4) Jungbürgerfeier der Jahrgänge 1993 bis 1998 

5) Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 

6) Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

7) Verschiedene Berichte 

8) Allfälliges, Anfragen und Anträge 

9) Personalangelegenheiten 

 

 

Da Tamara Ebster in dieser Periode zum ersten Mal wieder als Gemeinderätin tätig 

ist, wird sie nach Verlesung des Treueeids durch den Bürgermeister per Hand-

schlag angelobt. 

 



Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 28.11.2016 

 

Zu Punkt 2: Das GR-Protokoll vom 03.10.2016 wurde genehmigt und unter-

fertigt. 

 

Zu Punkt 3: Die drei vorliegenden Anträge auf Freizeitwohnsitzwidmungen 

aus dem Jahr 2016 wurden abgelehnt. Gleichzeitig hat der 

Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, in der laufenden 

Periode, also bis zum Frühjahr 2022, keine neuen diesbezüg-

lichen Anträge mehr zu behandeln. 

 

Zu Punkt 4: Ab dem 01.01.2017 wird für die Nutzung des Volksschulturn-

saals durch Dritte seitens der Gemeinde Uderns eine Gebühr 

eingehoben. Dafür wurde eine Benützungsvereinbarung 

ausgearbeitet. 

 

Zu Punkt 5: Der Gemeinderat hat beschlossen, die Gemeindestraße im 

Bereich der Gp. 1515/1 im Zuge der Arbeiten zum Breitband-

internetausbau in der vollen Breite befestigen zu lassen. Eine 

Veräußerung von Teilflächen an Private wurde abgelehnt. 

 

Zu Punkt 6: Die Festlegung der Gemeindeabgaben für das Haushaltsjahr 

2017 wurde einstimmig beschlossen. 

 

Zu Punkt 7: Der Substanzverwalter hat über die anstehenden Erledigungen 

bei der Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns berichtet. 

 

Zu Punkt 8a: Der Bürgermeister hat den Gemeinderat über die erfolgte 

Begehung und eine offene Erledigung bei den Außenanlagen des 

Kindergartengebäudes informiert. 

 

Zu Punkt 8b: Die Betriebs- und Mietkostenabrechnung für die Wohnungen im 

Kindergartengebäude wird im Zuge der nächsten durchzu-

führenden Indexanpassung aktualisiert. 

 

Zu Punkt 8c: Die Liegenschaftsteilung für eine Straßengrundabtretung an das 

öffentliche Gut im Bereich der Grundstücke Karl Abendstein am 

westlich des Thunhauswegs wurde vom Gemeinderat genehmigt. 

 

Zu Punkt 8d: Die Neuerungen bei der Fügen-Card wurden dem Gemeinderat 

zur Kenntnis gebracht. Für die nächste Saison sollen die 

umliegenden Gemeinden zum Gespräch geladen werden, um die 

Modalitäten für eine Teilnahme (Zuschuss) auszuhandeln. 

 

Zu Punkt 8e: Der zuständige Ausschuss wurde damit beauftragt, sich bis zum 

nächsten Frühjahr Gedanken über eine Möglichkeit zur 

geeigneten Förderung von Neugeborenen in Uderns zu machen. 

Die Vorschläge sind dem Gemeinderat dann vorzubringen. 

 



Zu Punkt 8f: Hinsichtlich einer allfälligen Erweiterung der Golfsportanlage 

Zillertal-Uderns sowie der damit zusammenhängenden 

Änderungen des Raumordnungskonzepts und des Flächenwid-

mungsplans liegen der Gemeinde Uderns bislang keine Unter-

lagen vor, deshalb steht diesbezüglich aktuell keine Erledigung 

seitens des Gemeinderats an. 

 

Zu Punkt 9: Zum Tagesordnungspunkt Allfälliges wurde in der letzten 

Gemeinderatssitzung nichts vorgebracht. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 28.11.2016 

 

Zum GR-Protokoll vom 28.11.2016 sind keine Stellungnahmen eingelangt. Der 

Gemeinderat genehmigt dieses deshalb und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Änderungen Raumordnungskonzept und Flächen-

widmungsplan sowie Erlassung Bebauungsplan im 

Bereich Abendstein-Troppmair 

 

Der Gemeinderat wurde in der letzten Sitzung bereits vorab über die anstehenden 

Änderungen im Bereich Abendstein-Troppmair um Thunhausweg informiert. Nun 

liegen die Planunterlagen inkl. der Stellungnahmen zur Beschlussfassung vor. 

 

a) Änderung des Raumordnungskonzepts für den Bereich der Teilflächen 

der Gp. 305 und 309/1 sowie der Gp. 306 und 307, KG Uderns: 

 

Zur baurechtlichen und widmungstechnischen Sanierung ist vorab das Raumord-

nungskonzept im Planungsbereich zu ändern. Die raumplanerische Stellungnahme 

dazu lautet wie folgt: 

 

„Die Gemeinde Uderns für Karl Abendstein, Thunhausweg 1 und Alois und Margit 

Troppmair, Thunhausweg 12, beide in 6271 Uderns, bezüglich des Entwurfs auf 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns im Bereich 

der Teilflächen der Gst. 305, 306 und 309/1 sowie des Gst. 307 gem. § 32 Abs. 2 lit. a 

TROG 2016, alle KG Uderns. 

 

Die beantragten Flächen befinden sich westlich des Dorfes, südlich der Kohlgasse 

und westlich des Thunhausweges gelegen. Die Erweiterungsflächen Gst. 305, 306, 

307 und 309/1 sind derzeit noch als landwirtschaftliche Freihalteflächen, bzw. als 

landschaftlich wertvolle Flächen mit dem Stempel FA-06 „traditionelle Kulturland-

schaft am Fuße des Kupfnerberg“, in der 1. Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes der Gemeinde Uderns eingetragen. Im Nordosten wird die 

Änderungsfläche von der öffentlichen Straße „Thunhausweg“, Gst. 1475 und Gst. 

1465, bzw. dahinter von der Golfsportanlage, welche bereits als Erholungsraum für 

Sport und Freizeit (FE-9) „Sonderfläche Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns (18-

Loch)“ ausgewiesen ist, begrenzt. Im Nordwesten schließt Bauland mit der 

Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet mit dem Zähler L-02 an, 

während im Westen und Süden die landschaftlich wertvollen Flächen mit dem 

Stempel FA-06 „traditionelle Kulturlandschaft am Fuße des Kupfnerberg“ die 



Änderungsfläche umgeben. Im Süden schließt die SF Hofstelle auf dem Gst. 304 an. 

Im aufsichtsbehördlich genehmigten Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns 

ist der Planungsbereich derzeit noch als Freiland dargestellt. Herr Karl Abendstein 

hat entlang seiner Parzelle (auf einer Teilfläche des Gst. 1483/1) dem Öffentlichen 

Gut den Grund für eine Verkehrsverbreiterung im Bereich der Kohlgasse (Gst. 

1482) auf zumindest 4,0 m kostenlos abgetreten. Die diesbezügliche Grundteilung 

gemäß § 15 LTG sowie die Verbücherung sollen zum Zeitpunkt der Inanspruch-

nahme durch die Gemeinde Uderns als Verwalterin des öffentlichen Gutes Straßen 

erfolgen. 

 

Ebenso hat Herr Karl Abendstein auf einer Teilfläche des Gst. 1474 für eine Ver-

kehrsverbesserung des Thunhausweges (Gst. 1475 und Gst. 1465) Flächen der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nun beabsichtigt die Gemeinde Uderns im 

Gegenzug für Karl Abendstein sowie für Alois und Margit Troppmair eine 

Erweiterung des Baulandes entlang des Thunhausweges, mit einer Bautiefe von ca. 

26 m vorzunehmen, um in diesem Bereich die Errichtung von Einfamilienhäusern 

zu ermöglichen. Gleichzeitig soll das bereits bestehende Wohnhaus auf Gst. 307 in 

die landwirtschaftliche Nutzung mit aufgenommen werden. Die beantragte 

Änderungsfläche schließt im Norden an bereits bebautes landwirtschaftliches 

Mischgebiet der Gemeinde Uderns an. Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist eine 

Erweiterung in diesem Bereich vertretbar, da die Ortsstruktur erhalten bleibt, bzw. 

die Lücke zwischen den im Nordwesten (Gst. 309/2) und im Südosten (Gst. 304) 

bereits bebauten Grundstücken schließt und die bereits vorhandenen Infrastruk-

turen genutzt werden können. Zudem soll der Thunhausweg in diesem Bereich um 

ca. 0,5 m verbreitert werden. Um den Antragstellern dies zu ermöglichen, ist es 

daher erforderlich, eine Teilfläche des Gst. 305 im Ausmaß von ca. 366 m², eine 

Teilfläche des Gst. 306 im Ausmaß von ca. 418 m² und eine Teilfläche des Gst. 309/1 

im Ausmaß von ca. 1.343 m² sowie das Gst. 307 im Ausmaß von ca. 378 m², im 

Gesamtausmaß damit von ca. 2.505 m², von derzeit landwirtschaftlich wertvolle 

Fläche mit dem Stempel FA-06 „traditionelle Kulturlandschaft am Fuße des 

Kupfnerberg“ dem Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Misch-

gebiet zuzuführen und die maximale Baulandgrenze an die vorgesehene Nutzungs-

änderung anzupassen. Daher wird der Planungsbereich mit dem neu gebildeten 

Zähler L-07 - Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet 

- in die bauliche Entwicklung der Gemeinde Uderns aufgenommen und ist dies 

raumordnungsfachlich vertretbar. Die neu ausgewiesenen Flächen des Zählers L-07 

erhalten die Dichtefestlegung D1, das heißt, dass hier überwiegend freistehende 

Objekte errichtet werden können. 

 

Im südlichen Bereich der Änderungsfläche befindet sich auf Gst. 307 bereits ein 

Bestandsgebäude, weshalb hier die Zeitzone z0, unmittelbarerer Bedarf festgelegt 

wurde. Zudem hat Herr Karl Abendstein Eigenbedarf zur Errichtung eines 

Einfamilienwohnhauses, da sein Sohn zeitnah das Bestandshaus der Familie über-

nehmen wird. Daher erhalten auch die Teilflächen der Gst. 305 und 306 die Zeit-

zone z0. Die Änderungsfläche nordwestlich (Teilfläche des Gst. 309/1) soll erst bei 

konkretem Bedarf gewidmet werden, weshalb diese der Zeitzone z1, kein unmittel-

barer Bedarf, zugeführt wird (siehe dazu auch die Tabelle unten). Zusätzlich wurde 

mit B! die Verpflichtung der Erlassung eines Bebauungsplanes im Falle von 

baulicher Erweiterungsmaßnahmen, im gesamten Planungsbereich ebenfalls in den 



neu gebildeten Zähler L-07 mit aufgenommen. Zudem soll die bestehende örtliche 

Straße (Thunhausweg, Gst. 1475 und 1465) um ca. 0,5 m verbreitert werden, wes-

halb eine Teilfläche des Gst. 306 im Ausmaß von ca. 18 m² und eine Teilfläche des 

Gst. 309/1 im Ausmaß von ca. 25 m², im Gesamtausmaß damit von ca. 43 m², als 

erforderlicher Ausbau eines Verkehrsweges mit dem Zähler Vk 14 („Ausbau des 

Thunhausweges“) kenntlich gemacht werden. Eine Grundstücksteilung und Ver-

einigung ist laut Teilungsplan vom Vermessungsbüro Püllbeck (GZI. 2849 und 

2849A, beide vom 11.11.2016) sodann jedenfalls erforderlich. Um die Erweiterung 

von Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet mit einer 

Bautiefe von ca. 26 m zu ermöglichen und den erforderlichen Ausbau des 

Thunhausweges kenntlich zu machen bzw. im Örtlichen Raumordnungskonzept 

aufzunehmen, ist folgende Übersichtstabelle der erforderlichen Änderungen 

angeführt: 

 

Gst.     Nutzung alt     Nutzung neu  Zeitzone   Fläche 

 

305 (T)   FL    L-07        z0      366 m² 

306 (T)   FL    L-07        z0      418 m² 

306 (T)   FL    Vk 14         18 m² 

307    FL    L-07        z0      378 m² 

309/1 (T)   FL    L-07        z1   1.343 m² 

309/1 (T)   FL    Vk 14         25 m² 

 

Legende: 

FL ... Landwirtschaftliche Freihaltefläche, L … Landwirtschaftliches Mischgebiet 

Vk … Verkehrsweg - erforderlicher Ausbau (Nr. 14: Ausbau des Thunhausweges) 

z0 ... Unmittelbarer Bedarf, z1 … kein unmittelbarer Bedarf 

 

In der Gemeinde Uderns ist öffentliches Interesse an der Erweiterung der ge-

planten Nutzungsänderung gegeben, da Karl Abendstein Grundflächen für die Ver-

kehrsverbesserung in der Kohlgasse (Gst. 1482) und beim Thunhausweg (Gst. 

1465), zur Verfügung gestellt hat. Die Grundteilung im Bereich der Kohlgasse 

gemäß § 15 LTG sowie die Verbücherung sollen zum Zeitpunkt der Inanspruch-

nahme durch die Gemeinde Uderns als Verwalterin des öffentlichen Gutes Straßen 

erfolgen. Eine Optimierung der öffentlichen Verkehrswege in diesen beiden Be-

reichen ist raumordnungsfachlich sinnvoll und im Interesse der Gemeinde, weshalb 

im Gegenzug die Erweiterung der Baulandflächen entlang des Thunhausweges 

ausgewiesen werden sollen. Gleichzeitig kann damit auch ein bereits bestehendes 

Wohnhaus zukünftig in die Widmung aufgenommen werden und Wohnraum für 

den Eigenbedarf von Karl Abendstein geschaffen werden. 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung der geplanten Änderungsflächen sind bereits 

durch den im Nordosten und Osten bestehenden Thunhausweg Gst. 1475 und Gst. 

1465 gegeben. Die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung sind durch 

Anschluss an die jeweiligen Gemeindeleitungen sicherzustellen. 

 

Entsprechend der ausgewiesenen Gefahrenzonenplanung der Gemeinde Uderns 

liegt die geplante Änderungsfläche im braunen Hinweisbereich, in einem 

Rutschungs- und Vernässungsgebiet, weshalb eine geologische Stellungnahme der 



Gruppe Bau und Technik der Landesregierung eingeholt wurde (GZI. Vla-LG-

205/28 vom 30.04.2012). Dieses Gutachten lässt eine Bebauung der ausgewiesenen 

Grundstücke unter Auflagen zu. 

 

Nach der ausgewiesenen Biotopkartierung der Gemeinde Uderns befinden sich 

Nasswiesen, Obstwiesen und ein Teilbereich eines Lärchen-Fichtenwaldes im 

Planungsbereich, weshalb eine Stellungnahme der Abt. Natur- und Umweltschutz 

einzuholen ist. Da laut Orthofoto und Begehung am 12.10.2016 der ausgewiesene 

Lärchen-Fichtenwald nicht mit dem Naturstand übereinstimmt, wurde dazu bereits 

eine Stellungnahme von „nicht Wald“ in diesem Bereich von der Bezirksforst-

inspektion Schwaz eingeholt (GZI. SZ-F-RO-38/1-2016 vom 31.10.2016). Zudem 

befindet sich im Osten des Planungsbereiches, an dem Thunhausweg gelegen, ein 

denkmalgeschütztes Objekt, mit der Nummer D-08 „Thunhauskapelle“, weshalb 

eine Stellungnahme des Bundesdenkmalamtes einzuholen ist. 

 

Gemäß Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP 2005) handelt es sich hier um eine 

Einzelfallprüfung. Schutzgüter werden davon nur in einem geringen Ausmaß 

berührt, weshalb keine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Der Planungs-

raum ist von der Festlegung der überörtlichen Vorrangfläche (Grünzone) ausge-

nommen, weshalb eine Änderung nicht notwendig ist. 

 

Die geplante Nutzungsänderung dient den Antragstellern der Aufnahme von Teil-

flächen der Gst. 305, 306 und 309/1 sowie das Gst. 307, im Gesamtausmaß von ca. 

2.505 m² in Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet. 

Bereits in der Vergangenheit hat Herr Karl Abendstein mehrere Grundflächen für 

eine Verkehrsverbesserung im Bereich der Kohlgasse (Gst. 1482) auf einer Teil-

fläche des Gst. 1483/1 und des Thunhausweges (Gst. 1475 und Gst. 1465) auf einer 

Teilfläche des Gst. 1474 der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nun beabsichtigt die 

Gemeinde Uderns im Gegenzug für Karl Abendstein sowie für Alois und Margit 

Troppmair eine Erweiterung des Baulandes entlang des Thunhausweges, mit einer 

Bautiefe von ca. 26 m vorzunehmen, um in diesem Bereich die Errichtung von 

Einfamilienhäusern zu ermöglichen. Zudem soll der notwendige Ausbau des 

Thunhausweges kenntlich gemacht werden. 

 

Gleichzeitig soll das bereits bestehende Wohnhaus auf Gst. 307 und eine Teilfläche 

des Gst. 305 sowie eine Teilfläche des Gst. 306 für den Eigenbedarf von Karl 

Abendstein in die landwirtschaftliche Nutzung mit aufgenommen werden. Daher 

soll die Nutzung der Flächen, wie in der Tabelle auf Seite 2 angeführt, angepasst 

werden. Außerdem kann öffentliches Interesse bekundet werden, da im Gegenzug 

nun Verkehrsverbesserungen im Bereich der Kohlgasse und des Thunhausweges 

ermöglicht werden und damit die Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 

raumordnungsfachlich gerechtfertigt werden kann. Eine Grundstücksteilung und 

Vereinigung ist laut Teilungsplan vom Vermessungsbüro Püllbeck (GZI. 2849 und 

2849A, beide vom 11.11.2016) sodann jedenfalls erforderlich. 

 

Gemäß Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP 2005) handelt es sich hier um eine 

Einzelfallprüfung. Schutzgüter werden davon nur in einem geringen Ausmaß 

berührt, weshalb keine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Der Planungs-



raum ist von der Festlegung der überörtlichen Vorrangfläche (Grünzone) ausge-

nommen, weshalb eine Änderung nicht notwendig ist. 

 

Hinsichtlich der beantragten Raumordnungskonzeptsänderung bestehen aus orts-

planerischen Gesichtspunkten keine Bedenken und ist diese daher zu befürworten, 

wenn auch positive Stellungnahmen der Abt. Natur- und Umweltschutz und des 

Bundesdenkmalamtes vorliegen. Eine positive geologische Stellungnahme, unter 

Auflagen, der Gruppe Bau und Technik (GZI. Vla-LG-205/28 vom 30.04.2012) sowie 

ein „nicht Wald“- Bescheid der Bezirksforstinspektion Schwaz (GZI. SZ-F-RO-38/1- 

2016 vom 31.10.2016) liegen bereits vor. 

 

Weiteres ist sodann auch eine Flächenwidmungsplanänderung und bei allfälligen 

Baumaßnahmen ein Bebauungsplan in diesem Bereich erforderlich.“ 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass mittlerweile alle positiven Gutachten zu den heute 

auf der Tagesordnung stehenden Änderungen eingelangt sind. Außerdem sei die 

angestrebte Abwicklung dieser Angelegenheit bereits anfangs der 2000er-Jahre 

durch die zuständigen Mitarbeiter beim Amt der Tiroler Landesregierung generell 

befürwortet worden. 

 

GR Simon Flörl erkundigt sich warum die für die Gp. 304 keine Änderung des 

Raumordnungskonzepts erforderlich sei. Dazu erklärt Bgm. Josef Bucher, dass 

diese Parzelle bereits die Widmung „Sonderfläche Hofstelle“ aufweise und deshalb 

keine Berücksichtigung bzw. Änderung dafür zu erfolgen habe. 

 

Des Weiteren erklärt GV Andreas Rainer, er habe sich selbst bei der Fachabteilung 

im Land Tirol in der gegenständlichen Raumordnungsangelegenheit erkundigt, und 

es sei nicht unbedingt vorgesehen diese Änderung zu befürworten. Dazu verweist 

Bgm. Josef Bucher darauf, dass er die Unterlagen zum anhängigen Verfahren vorab 

bereits an die Abteilung Bau- und Raumordnung zur Kenntnis übermittelt habe, 

für das im Jänner stattfindende Gespräch mit Herrn Landesrat Mag. Tratter, 

welche für diese Angelegenheiten zuständig ist. Er verweist nochmals mit Nach-

druck auf das öffentliche Interesse bei diesem Vorhaben, wie zum Beispiel die 

Optimierung mehrerer Straßen im betreffenden Bereich. 

 

GV Andreas Rainer fragt weshalb die betroffenen Parzellen nicht im Freiland 

belassen werden können, die Erlassung von Bebauungsplänen für Grundstücke im 

Freiland sei immerhin seit Oktober 2016 möglich. Bgm. Josef Bucher antwortet 

dazu, dass unter anderem auch die Erlassung eines besonderen Bebauungsplans 

für den Bereich der neuen Gp. 306 und der Gp. 307 mit dem dort bestehenden 

Wohnhaus vorgesehen sei. Durch die beantragten Änderungen des Raumordnungs-

konzeptes und des Flächenwidmungsplans erreiche man hier den logischen 

Abschluss der möglichen Baulandentwicklung in diesem Siedlungsbereich und 

seien langfristig dann keine weiteren Berücksichtigungen dort mehr nötig. Mit 

dieser Gelegenheit nutze man also auch die Einfachheit und Wirtschaftlichkeit des 

durchzuführenden Verfahrens. 

 



GR Christian Pungg spricht an dass der vorherige Gemeinderat dem Antragsteller 

Karl Abendstein bereits eine Umwidmung für mehrere Grundstücke genehmigt 

habe und er keine Veranlassung für eine weitere Widmung sehe. 

 

GV Manfred Eberharter meint, dass hier eine Grundstücksabtretung zwecks 

Wiederherstellung des Mindestabstands zwischen dem bestehenden Haus der 

Familie Troppmair und dem Grundstück des Karl Abendstein eine Lösung wäre. 

Dazu informiert der Bürgermeister über das lange Verfahren, welches in dieser 

Angelegenheit bereits anhängig ist, und dass die angesprochene Variante zwar 

angesprochen wurde, schlussendlich aber nicht zur Ausführung gelangt sei mangels 

Einigung der Grundstückseigentümer. 

 

GV Andreas Rainer hält eine Umwidmung für unnötig, und er spricht auch das 

öffentliche Interesse ab. Karl Abendstein könne allenfalls auch ein Einfamilienhaus 

auf dem bereits gewidmeten Grundstück in der oberen Finsing, im Bereich des St.-

Pankraz-Wegs, errichten. Es sei nicht die Aufgabe des Gemeinderats, frühere Bau-

ungereimtheiten mit Flächenwidmungsplanänderungen zu beheben. Dieser 

Meinung schließt sich GV Manfred Eberharter an und merkt an, dass dieses Thema 

noch nie im Gemeinderat besprochen worden sei. Der Bürgermeister verweist 

darauf, dass die rechtliche Situation im betreffenden Bereich sowohl dem derzeiti-

gen Gemeinderat als auch dem vorherigen zur Kenntnis gebracht worden sei. 

 

GR Christian Pungg fragt ob die Unterschrift des betroffenen Grundeigentümers 

Karl Abendstein zur Wegverlegung im Bereich Alpböck vorliege. Der Bürgermeister 

bestätigt dies, die erforderlichen Unterlagen seien bereits an das ausführende Ver-

messungsbüro retourniert worden. 

 

Bgm. Josef Bucher weist die Gemeinderäte nochmals mit Nachdruck darauf hin, 

dass die Änderung des Raumordnungskonzepts und des Flächenwidmungsplans 

sowie in weiterer Folge die Erlassung eines entsprechenden Bebauungsplans im 

Planungsbereich unbedingt nötig seien, um hier mehrere Angelegenheiten zu einem 

positiven Abschluss bringen zu können. Die kostenlosen Wegabtretungen von Karl 

Abendstein an die Gemeinde Uderns, sowie die Bereinigung der baurechtlichen und 

widmungstechnischen Situation in diesem Bereich, stünden jedenfalls im Interesse 

der Behörde sowie der Öffentlichkeit. Damit seien die gegenständlich beantragten 

Änderungen jedenfalls zu vertreten. Der größte Teil der Grundflächen würde ohne-

hin nur ins Raumordnungskonzept aufgenommen und sei durch den Gemeinderat 

erst dann zu widmen, wenn seitens des Grundstückseigentümers Bedarf für eine 

Inanspruchnahme erbracht wird. 

 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns 

gemäß § 71 Abs. 1 iVm § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016 – TROG 

2016, LGBl. Nr. 101, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbeiteten 

Entwurf über die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 

Uderns vom 21.11.2016, Nr. ÖRK/21/16, durch vier Wochen hindurch zur öffent-

lichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Entwurf sieht folgende Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes vor: 

 



Änderung des Raumordnungskonzepts für den Bereich der Teilflächen der Gp. 305 

und 309/1 sowie der Gp. 306 und 307, KG Uderns, wobei die Teilfläche der Gp. 305 

sowie die Gp. 306 und 307 als Landwirtschaftliches Mischgebiet mit der Zeitzone Z0 

aufgenommen werden sollen, und die Teilfläche der Gp. 309/1 in dieselbe Widmung, 

jedoch mit der Zeitzone Z1. 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss über die dem 

Entwurf entsprechende Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtig-

ten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

7 Jastimmen, 6 Gegenstimmen. 

 

b) Änderung des Flächenwidmungsplans im Bereich der 

Gp. 305, 306, 307, und 309/1, KG Uderns: 

 

Damit der bisherige Bestand am Grundstück der Familie Troppmair allen gesetz-

lichen Anforderungen entspricht und eine Bebauung der benachbarten Parzelle des 

Karl Abendstein möglich ist, wird eine Änderung des Flächenwidmungsplans für 

diesen Bereich erforderlich. Außerdem wird eine Teilfläche an das öffentliche Gut 

Straßen abgetreten. Die raumplanerische Stellungnahme dazu lautet wie folgt: 

 

„Die Gemeinde Uderns für Karl Abendstein, Thunhausweg 1, Alois und Margit 

Troppmair, Thunhausweg 12, beide in 6271 Uderns, bezüglich des Entwurfes auf 

Umwidmung einer Teilfläche des Gst. 305 im Ausmaß von ca. 366 m² und eine Teil-

fläche des Gst. 306 im Ausmaß von ca. 418 m² sowie des Gst. 307 im Ausmaß von 

ca. 378 m², im Gesamtausmaß damit von ca. 1.162 m², von derzeit Freiland in Bau-

land mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet gem. § 40 Abs. 5 

TROG 2016, sowie die Kenntlichmachung einer geplanten örtlichen Straße auf 

einer Teilfläche des Gst. 306 im Ausmaß von ca. 18 m² und einer Teilfläche des Gst. 

309/1 im Ausmaß von ca. 25 m², im Gesamtausmaß damit von ca. 43 m², gem. § 53 

Abs. 1 TROG 2016, alle KG Uderns. 

 

Die beantragten Umwidmungsflächen befinden sich westlich des Dorfes, südlich der 

Kohlgasse und westlich des Thunhausweges gelegen. Die Erweiterungsflächen Gst. 

305, 306, 307 und 309/1 sind derzeit noch als Freiland eingetragen. Im Westen wird 

die Umwidmungsfläche von der öffentlichen Straße „Thunhausweg“, Gst. 1465, bzw. 

dahinter von der Sonderfläche Golfsportanlage (SFGo UVP) begrenzt. Im Norden 

und Westen grenzt Freiland an, während im Süden die Sonderfläche Hofstelle an-

schließt. Im aufsichtsbehördlich genehmigten Flächenwidmungsplan der Gemeinde 

Uderns ist der Planungsbereich derzeit noch als Freiland dargestellt und im rechts-

kräftigen Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns als landschaftlich 

wertvolle Fläche eingetragen, weshalb dieser Flächenwidmungsplanänderung die 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes (Nr. ÖRK/21/16) vom 21.11.2016 

vorausgeht. Herr Karl Abendstein hat entlang seiner Parzelle (auf einer Teilfläche 

des Gst. 1483/1) dem Öffentlichen Gut den Grund für eine Verkehrsverbreiterung 

im Bereich der Kohlgasse (Gst. 1482) auf zumindest 4,0 m kostenlos abgetreten. Die 



diesbezügliche Grundteilung gemäß § 15 LTG sowie die Verbücherung sollen zum 

Zeitpunkt der Inanspruchnahme durch die Gemeinde Uderns als Verwalterin des 

öffentlichen Gutes Straßen erfolgen. Ebenso hat Herr Karl Abendstein auf einer 

Teilfläche des Gst. 1474 für eine Verkehrsverbesserung des Thunhausweges (Gst. 

1475 und Gst. 1465) Flächen der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nun beabsich-

tigt die Gemeinde Uderns im Gegenzug für Karl Abendstein sowie für Alois und 

Margit Troppmair eine Erweiterung des Baulandes entlang des Thunhausweges 

vorzunehmen. Daher soll das bereits bestehende Wohnhaus auf Gst. 307 und der 

restliche Planungsbereich für den Eigenbedarf von Karl Abendstein, in die land-

wirtschaftliche Widmung mit aufgenommen werden. Aus raumordnungsfachlicher 

Sicht ist eine Erweiterung in diesem Bereich vertretbar, da die Ortsstruktur 

erhalten bleibt, bzw. die Lücke zwischen den im Nordwesten (Gst. 309/2) und im 

Südosten (Gst. 304) bereits bebauten Grundstücken schließt und die bereits vor-

handenen Infrastrukturen genutzt werden können. Zudem soll der Thunhausweg in 

diesem Bereich um ca. 0,5 m erweitert werden. 

 

Um den Antragstellern dies zu ermöglichen, ist es daher erforderlich, eine Teil-

fläche des Gst. 305 im Ausmaß von ca. 366 m² und eine Teilfläche des Gst. 306 im 

Ausmaß von ca. 418 m² sowie das Gst. 307 im Ausmaß von ca. 378 m², im Gesamt-

ausmaß damit von ca. 1.162 m², von derzeit Freiland dem Bauland mit der 

Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet zuzuführen. Ebenso soll eine 

geplante örtliche Straße auf einer Teilfläche des Gst. 306 im Ausmaß von ca. 18 m² 

und einer Teilfläche des Gst. 309/1 im Ausmaß von ca. 25 m², im Gesamtausmaß 

damit von ca. 43 m², kenntlich gemacht werden. Eine Grundstücksteilung und Ver-

einigung ist laut Teilungsplan vom Vermessungsbüro Püllbeck (GZI. 2849 und 

2849A, beide vom 11.11.2016) sodann jedenfalls erforderlich. 

 

Zur Übersicht sind in nachfolgender Tabelle die erforderlichen Widmungsände-

rungen nochmals angeführt, wobei angemerkt wird, dass die Teilfläche des Gst. 

309/1 mit der Zeitzone z1 in der ÖRK-Änderung ÖRK/21/16 vom 21.11.2016 nicht 

mit in den Planungsbereich aufgenommen wurde. Alle anderen Flächenausmaße 

entsprechen der vorangegangen ÖRK-Änderung: 

 

Gst.   Widmung alt  Widmung neu  Fläche 

 

305 (T)   FL    L   366 m² 

306 (T)   FL    L   418 m² 

306 (T)   FL    VPL     18 m² 

307    FL    L   378 m² 

309/1 (T)   FL    VPL     25 m² 

 

Legende: 

FL ... Freiland, L ... Landwirtschaftliches Mischgebiet 

VPL ... Kenntlichmachung geplante örtliche Straße 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung der geplanten Änderungsflächen sind bereits 

durch den im Nordosten und Osten bestehenden Thunhausweg Gst. 1475 und Gst. 

1465 gegeben. Die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung sind durch 

Anschluss an die jeweiligen Gemeindeleitungen sicherzustellen. 



Entsprechend der ausgewiesenen Gefahrenzonenplanung der Gemeinde Uderns 

liegt die geplante Änderungsfläche im braunen Hinweisbereich, in einem 

Rutschungs- und Vernässungsgebiet, weshalb eine geologische Stellungnahme der 

Gruppe Bau und Technik der Landesregierung eingeholt wurde (GZI. Vla-LG-

205/28 vom 30.04.2012). Dieses Gutachten lässt eine Bebauung der ausgewiesenen 

Grundstücke unter Auflagen zu. 

 

Nach der ausgewiesenen Biotopkartierung der Gemeinde Uderns befinden sich 

teilweise Nasswiesen im Planungsbereich, weshalb eine Stellungnahme der Abt. 

Natur- und Umweltschutz einzuholen ist. Zudem befindet sich in einer Entfernung 

von ca. 35 m Richtung Norden, an dem Thunhausweg gelegen, ein denkmalge-

schütztes Objekt, mit der Nummer D-08 „Thunhauskapelle“, weshalb eine Stellung-

nahme des Bundesdenkmalamtes einzuholen ist. 

 

Gemäß Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP 2005) handelt es sich hier um eine 

Einzelfallprüfung. Schutzgüter werden davon nur in einem geringen Ausmaß 

berührt, weshalb keine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Der Planungs-

raum ist von der Festlegung der überörtlichen Vorrangfläche (Grünzone) ausge-

nommen, weshalb eine Änderung nicht notwendig ist. 

 

Die geplante Flächenwidmungsplanänderung dient den Antragstellern der 

Nutzungsänderung einer Teilfläche des Gst. 305 im Ausmaß von ca. 366 m², eine 

Teilfläche des Gst. 306 im Ausmaß von ca. 418 m² sowie das Gst. 307 im Ausmaß 

von ca. 378 m², im Gesamtausmaß damit von ca. 1.162 m², von derzeit Freiland in 

Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet. Ebenso soll 

eine geplante örtliche Straße auf einer Teilfläche des Gst. 306 im Ausmaß von ca. 

18 m² und einer Teilfläche des Gst. 309/1 im Ausmaß von ca. 25 m², im Gesamtaus-

maß damit von ca. 43 m², kenntlich gemacht werden. Bereits in der Vergangenheit 

hat Herr Karl Abendstein mehrere Grundflächen für eine Verkehrsverbesserung im 

Bereich der Kohlgasse (Gst. 1482) auf einer Teilfläche des Gst. 1483/1 und des 

Thunhausweges (Gst. 1475 und Gst. 1465) auf einer Teilfläche des Gst. 1474 der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nun beabsichtigt die Gemeinde Uderns im 

Gegenzug für Karl Abendstein sowie für Alois und Margit Troppmair eine Erweite-

rung des Baulandes entlang des Thunhausweges vorzunehmen. Daher soll das 

bereits bestehende Wohnhaus auf Gst. 307 und der restliche Planungsbereich für 

den Eigenbedarf von Karl Abendstein in die landwirtschaftliche Widmung mit auf-

genommen werden und die Erweiterung des Ausbaues des Thunhausweges kennt-

lich gemacht werden, wie in der Tabelle auf Seite 2 angeführt. 

 

Gemäß Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP 2005) handelt es sich hier um eine 

Einzelfallprüfung. Schutzgüter werden davon nur in einem geringen Ausmaß be-

rührt, weshalb keine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Der Planungs-

raum ist von der Festlegung der überörtlichen Vorrangfläche (Grünzone) ausge-

nommen, weshalb eine Änderung nicht notwendig ist. Eine Grundstücksteilung und 

Vereinigung ist laut Teilungsplan vom Vermessungsbüro Püllbeck (GZI. 2849 und 

2849A, beide vom 11.11.2016) sodann jedenfalls erforderlich. 

 

Hinsichtlich der beantragten Flächenwidmungsplanänderung bestehen aus orts-

planerischen Gesichtspunkten keine Bedenken und ist diese daher zu befürworten, 



wenn auch positive Stellungnahmen der Abt. Natur- und Umweltschutz und des 

Bundesdenkmalamtes vorliegen. Eine positive geologische Stellungnahme, unter 

Auflagen, der Gruppe Bau und Technik (GZI. Vla-LG-205/28 vom 30.04.2012) liegt 

bereits vor. 

 

Weiteres ist sodann auch die Erlassung eines Bebauungsplanes in diesem Bereich 

erforderlich.“ 

 

GV Manfred Eberharter weist darauf hin, dass in der Zusammenfassung des 

Raumplaners nur angeführt wurde, die Widmungsänderung erfolge im Gegenzug 

zur bereits durchgeführten Straßenverlegung. Der Gemeinderat habe aber früher 

bereits beschlossen, dass es für die Verlegung der Straße im Bereich Alpböck allein 

keine eigene Widmungsänderung gebe. 

 

Der Bürgermeister verweist ergänzend darauf, dass der Passus über alle gegen-

ständlichen Wegabtretungen und Verkehrsoptimierungen, welche zu einem größten 

Teil hier das öffentliche Interesse begründen, lediglich im Langtext der raumord-

nerischen Stellungnahme angeführt sei, und nicht in der Zusammenfassung. Die 

Wegabtretungen im öffentlichen Interesse werden somit auch vollinhaltlich in 

dieses Protokoll übernommen, wodurch eindeutig ersichtlich ist, dass die Umwid-

mung im Gegenzug für mehrere verkehrsoptimierende Maßnahmen erfolgen soll. 

 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns 

gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 71 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 – 

TROG 2016, LGBl. Nr. 101, und § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 

2006 – TROG 2006, LGBl. Nr. 27, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams,  aus-

gearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der 

Gemeinde Uderns vom 22.11.2016, Nr. FWP/68/16, durch vier Wochen hindurch zur 

öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Entwurf sieht eine Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde  im 

Bereich der Grundstücke 305, 306 (Teilfläche) und 307, KG Uderns, von derzeit 

Freiland in künftig Landwirtschaftliches Mischgebiet, sowie von Teilflächen der Gp. 

306 und 309/1 von Freiland in künftig Kenntlichmachung örtliche Straße, vor. 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 113 Abs. 3 iVm 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss 

über die dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes der 

Gemeinde Uderns gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtig-

ten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

7 Jastimmen, 6 Gegenstimmen. 

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat darüber, dass die Kundmachungen 

und Unterlagen für Änderungen des Raumordnungskonzeptes und des Flächenwid-

mungsplans nunmehr gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch auf der Home-

page der jeweiligen Gemeinde veröffentlicht werden. 



c) Erlassung eines Bebauungsplans für die Gp. 305 (Teilfläche), 

306 (Teilfläche) und 307, KG Uderns: 

 

Für die in die Baulandwidmung aufgenommenen Grundstücke der Familie 

Troppmair und des Karl Abendstein ist ein Bebauungsplan zu erlassen, damit 

sowohl das Bestandsgebäude als auch eine künftige Bebauung des Nachbargrund-

stücks entsprechend fixiert sind. Die raumplanerische Stellungnahme dazu lautet 

wie folgt: 

 

„Über Antrag der Gemeinde Uderns soll für Karl Abendstein, Thunhausweg 1 sowie 

für Alois und Margit Troppmair, Thunhausweg 12, alle 6271 Uderns auf einer 

Teilfläche des Gst. 305 und 306 sowie auf dem Gst. 307 für ein geplantes 

Einfamilienwohnhaus im nördlichen Planungsbereich und für das Bestandsgebäude 

auf Gst. 307 ein Bebauungsplan erlassen werden. 

 

Gemäß TROG 2016 ist für den o.a. Planungsbereich ein Bebauungsplan zu er-

lassen, dies aufgrund der Festlegung von B! im geänderten örtlichen Raumord-

nungskonzept. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiteres wurde ein Teilungsplan vom Vermessungsbüro 

Püllbeck (GZI. 2849 und 2849A, beide vom 11.11.2016) zur Verfügung gestellt. 

Entsprechend dieser Unterlagen und dem Bebauungsplan der Gemeinde Uderns 

wurden die nachfolgenden Festlegungen eingetragen. 

 

Diesem Bebauungsplan geht die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 

ÖRK/21/16 (vom 21.11.2016) und des Flächenwidmungsplanes FWP/68/16 (vom 

22.11.2016) voraus. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung dieser Änderungen 

bildet jedenfalls die Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan. 

 

BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 1 TROG 2016: 

 

Gem. § 56 Abs. 3 TROG 2016 ist im Bebauungsplan die Bauplatzgröße im Höchst-

wert anzugeben. Die Höchstgröße wurde für den Planungsbereich mit ca. 785 m² 

festgelegt und entspricht dem Teilungsplan vom Vermessungsbüro Püllbeck (GZI. 

2849 und 2849A, beide vom 11.11.2016). 

 

Gem. § 58 Abs. 1 TROG 2016 ist im Bebauungsplan die Straßenfluchtlinie festzu-

legen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich entlang der nordostsei-

tigen neuen straßenseitigen Grundgrenze des Gst. 306 und entlang der ostseitigen 

straßenseitigen Grundgrenze des Gst. 307 festgelegt. Die Verkehrsfläche (Gst. 

1465) weist entsprechend dem Bestand eine Breite von ca. 4,0 m auf (Profil „A“). 

 

Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2016 ist im Bebauungsplan eine Baufluchtlinie festzulegen. 

Diese wurde entsprechend dem Bebauungsplan der Gemeinde Uderns im Osten des 

Planungsbereiches im Abstand von 3,0 m von der Straßenfluchtlinie = straßen-

seitige Grundgrenze zum geplanten und bestehenden Verkehrsweg Gst. 1465 einge-

tragen. 

 



Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2016 ist im Bebauungsplan die Bauweise festzulegen, 

wobei diese für den Planungsbereich als besondere Bauweise bestimmt wird. Dies 

aufgrund des Heranrückens an die Grundgrenze der Gst. 306 und 307 des Be-

standsgebäudes auf Gst. 307. Laut Tiroler Bauordnung gilt im Bauland mit der 

Nutzungskategorie Landwirtschaftliches Mischgebiet eine Wandhöhe mal 0,6 für 

die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu den an-

grenzenden Grundstücken. Ein Abstand von 4,0 m ist aber jedenfalls einzuhalten, 

sofern nicht ein anderer Abstand festgelegt ist. 

 

Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2016 ist im Bebauungsplan die Baumassendichte im 

Höchstmaß festzulegen. Diese wurde für den Planungsbereich mit maximal 2,50 

eingetragen. Diese Baumassendichte wurde entsprechend den Festlegungen nörd-

lich des Planungsbereiches mit der Dichtezonenfestlegung D2, entsprechend des 

Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns, festgelegt. 

 

Gem. § 61 Abs. 4 TROG 2016 ist im Bebauungsplan die Bebauungsdichte Mindest 

auszuweisen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich mit 0,15 festge-

legt. Dieses Maß ist in der Gemeinde Uderns zukünftig als ortsüblich anzusehen 

und entspricht den Festlegungen des Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns. 

 

Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2016 ist im Bebauungsplan der Gebäudepunkt Höchst fest-

zulegen. Dieser wurde für den nördlichen Planungsbereich mit maximal 606,00 m 

über Adria, bezogen auf die Höhe des bestehenden Geländes an dem örtlichen Ver-

kehrsweg (lt. TIRIS - GeoInformation) mit 596,00 m über Adria, ermittelt. Für den 

südlichen Planungsbereich wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 605,00 m 

über Adria, bezogen auf die Höhe des bestehenden Geländes an dem örtlichen 

Verkehrsweg (lt. TIRIS - GeoInformation) mit 595,00 m über Adria, festgelegt. Der 

höchste Gebäudepunkt ist sodann von dem geplanten Einfamilienhaus und dem 

Bestandsgebäude einzuhalten, wobei dies einer Gebäudehöhe von ca. 10,0 m ent-

spricht. Im Nahbereich der Grundstücksgrenze der Gst. 306 und 307 wurde ein ge-

minderter Gebäudepunkt Höchst von maximal 601,50 m ü.A. festgelegt, dies auf-

grund einer Bebauung an die Grundgrenze des Bestandsgebäudes auf Gst. 307. 

 

Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2016 ist im Bebauungsplan der obere Wandabschluss 

Höchst festzulegen. Für den Planungsbereich wurde der obere Wandabschluss mit 

maximal 8,50 m, bzw. an der Grundstücksgrenze der Gst. 306 und 307 wurde ein 

geminderter Wandabschluss Höchst von maximal 5,70 m festgelegt. 

 

Gem. § 62 Abs. 4 TROG 2016 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich mit 

maximal drei oberirdischen Geschossen festgelegt und entspricht damit dem 

Bebauungsplan der Gemeinde Uderns. Für die geminderten Gebäudepunkte Höchst 

im Nahbereich der Grundgrenzen wurde auch eine geminderte Anzahl der ober-

irischen Geschosse mit maximal zwei definiert. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass über den Antrag der Gemeinde Uderns für 

Karl Abendstein sowie für Alois und Margit Troppmair auf einer Teilfläche des Gst. 

305 und den Gst. 306 und 307, ein Bebauungsplan erlassen werden soll, wegen der 

Festlegung von B! im geänderten örtlichen Raumordnungskonzept. Diesem Bebau-



ungsplan geht die örtliche Raumordnungskonzeptsänderung ÖRK/21/16 (vom 

21.11.2016) und die Flächenwidmungsplanänderung FWP/68/16 (vom 22.11.2016) 

voraus. 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung erfolgt über den geplanten und bestehenden 

Verkehrsweg „Thunhausweg“, Gst. 1465, im Osten, welcher mit Straßenfluchtlinien 

(Straßenprofil „A“, entsprechend dem Bestand mit einer Breite von ca. 4,00 m) be-

grenzt wurde. Die Baufluchtlinie wurde im Osten des Planungsbereiches im 

Abstand von 3,0 m von der straßenseitigen Grundgrenze zum geplanten und be-

stehenden Verkehrsweg Gst. 1465 eingetragen. 

 

Die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung durch Anschluss an die 

jeweiligen Gemeindeleitungen sind für den geplanten Neubau im Norden des 

Planungsbereiches sicher zu stellen und im südlichen Bereich bereits durch den 

Bestand auf Gst. 307 sichergestellt. Die Bauplatzgröße wurde für den Planungs-

bereich mit ca. 785 m², entsprechend dem Teilungsplan vom Vermessungsbüro 

Püllbeck (GZI. 2849 und 2849A, beide vom 11.11.2016) festgelegt. 

 

Der Gebäudepunkt Höchst wurde für den nördlichen Planungsbereich mit maximal 

606,00 m über Adria, bezogen auf die Höhe des bestehenden Geländes an dem 

örtlichen Verkehrsweg (lt. TIRIS - GeoInformation) mit 596,00 m über Adria, er-

mittelt. Für den südlichen Planungsbereich wurde der Gebäudepunkt Höchst mit 

maximal 605,00 m über Adria, bezogen auf die Höhe des bestehenden Geländes an 

dem örtlichen Verkehrsweg (lt. TIRIS - GeoInformation) mit 595,00 m über Adria, 

festgelegt. Der höchste Gebäudepunkt ist sodann von dem geplanten Einfamilien-

haus und dem Bestandsgebäude einzuhalten, wobei dies einer Gebäudehöhe von ca. 

10,0 m entspricht. Im Nahbereich der Grundstücksgrenze der Gst. 306 und 307 

wurde ein geminderter Gebäudepunkt Höchst von maximal 601,50 m ü. A. fest-

gelegt, dies aufgrund einer Bebauung an die Grundgrenze des Bestandsgebäudes 

auf Gst. 307. Die Anzahl der oberirdischen Geschosse wurde für den ausgewiesenen 

Planungsbereich mit maximal drei oberirdischen Geschossen festgelegt und für die 

geminderten Gebäudepunkte Höchst im Nahbereich der Grundgrenzen wurde eben-

so eine geminderte Anzahl der oberirischen Geschosse mit maximal zwei definiert. 

Ebenso wurde für den Planungsbereich der obere Wandabschluss im Höchstausmaß 

mit 8,50 m, bzw. an der Grundstücksgrenze der Gst. 306 und 307 wurde ein ge-

minderter Wandabschluss Höchst von maximal 5,70 m festgelegt. 

 

Die Baumassendichte Höchst wurde für den Planungsbereich mit maximal 2,50 ein-

getragen und die Bebauungsdichte Mindest mit 0,15 festgelegt. Für den Planungs-

bereich wurde die besondere Bauweise mit einer Wandhöhe mal 0,6 bestimmt.“ 

 

GV Manfred Eberharter erkundigt sich über die vorliegende Baufluchtlinie für den 

Planungsbereich, und weshalb man für größere Grundstücke nicht generell 5 Meter 

festlege. Bgm. Josef Bucher erklärt ihm dass die Festlegung der Baufluchtlinie 

immer mit der vorgesehenen Breite des jeweiligen Verkehrswegs zusammenhänge. 

In diesem Bereich reiche eine Baufluchtlinie jedenfalls aus und entspreche dies 

auch der Festlegung, welche der Gemeinderat ohnehin bereits im Zuge des Gesamt-

bebauungsplans für diesen Bereich getroffen hat. 

 



Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns 

gemäß § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016 - TROG 2016, LGBl. Nr. 

101, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbeiteten Entwurf über die 

Erlassung eines Bebauungsplanes vom 24.11.2016, Nr. BP/73/16, durch vier 

Wochen hindurch zur  öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung 

des gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtig-

ten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

7 Jastimmen, 6 Gegenstimmen. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Jungbürgerfeier der Jahrgänge 1993 bis 1998 

 

Im Herbst 2016 wurde seitens der Gemeinde Uderns ein eigener Ausschuss zur 

Organisation der Jungbürgerfeier für die Geburtsjahrgänge 1993 bis 1998 einbe-

rufen. Dieser kümmert sich in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeteam sowie mit 

der Obfrau des zuständigen Ausschusses, GR Bianca Ebster, um alle organisatori-

schen Angelegenheiten wie Termin, Location, Programmablauf, Gestaltung und 

Rahmen, Musikgruppe, Verpflegung und vieles mehr. 

 

Die Feier soll im Frühjahr 2017 stattfinden. Die Kostenübernahme sowie die Aus-

sendung der Einladungen an alle zu Ladenden erfolgt durch die Gemeinde Uderns. 

Mit dabei sein soll jedenfalls auch der Gemeinderat. Der Bürgermeister bittet GR 

Bianca Ebster, den Gemeinderat über den aktuellen Stand hinsichtlich der Vorbe-

reitungsarbeiten zu informieren. 

 

Ausschuss-Obfrau Bianca Ebster berichtet, dass die Jungbürgerfeier am 22.04.2017 

im Hotel Standlhof stattfinden soll. Treffpunkt für das geplante Fotoshooting mit 

unseren ortsansässigen Fotografen Walter Kraiger wäre vor der Volksschule 

Uderns. Die BMK Uderns wird den Ein- und Auszug der Jungbürger musikalisch 

begleiten. Die Heilige Messe wird von unserem HW Pfarrer Erwin Gerst abge-

halten, welcher nun von der Gemeinde sogleich über die Planungen informiert wird. 

 

Im Standlhof wird die Dankesrede dann von den Ausschussmitgliedern Annika und 

Johannes Geiger gehalten, und ab ca. 21 Uhr wird die bereits gebuchte Band „Rat 

Bat Blue“ die Feier umrahmen. Die Gesamtkosten für die engagierte Band, inkl. 

Organisation und Abwicklung durch die Firma Befame, werden dem Gemeinderat 

bekannt gegeben. Die nächste Sitzung des Jungbürger-Ausschusses soll am 

20.01.2017 im Gemeindeamt stattfinden. Die Mitglieder werden dazu wieder 

schriftlich eingeladen. 

 

GV Andreas Rainer erkundigt sich, mit welcher Teilnehmerzahl man rechnen 

könne. Der Bürgermeister gibt die voraussichtliche Zahl der JungbürgerInnen 

bekannt und verweist darauf, dass noch die Ehrengäste hinzukommen. Außerdem 

werden auch die ausrückenden Vereine seitens der Gemeinde verpflegt. 



Punkt 5 der Tagesordnung: Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 
 

Der Entwurf des Voranschlags für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde durch den 

Gemeinderat in der Haushaltsplanbesprechung vom 28.11.2016 begutachtet und 

diskutiert, und anschließend nach fristgerechter Kundmachung vom 05.12.2016 bis 

19.12.2016 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist sind keine 

Stellungnahmen dazu eingegangen. 

 

Den Mandataren wird zur besseren Veranschaulichung der Entwicklung der 

Gemeindefinanzen nochmals eine Gegenüberstellung des Voranschlags 2016 mit 

dem Entwurf des Voranschlags für 2017 vorgelegt. Der Bürgermeister bittet die 

Gemeinderäte um ihre Stellungnahme bzw. um Fragestellung, wo etwas unklar 

sein sollte. 

 

GV Manfred Eberharter erkundigt sich hinsichtlich der Bedeutung des Postens 

„Vergütung von anderen Verwaltungszweigen“ im außerordentlichen Haushalt 

beim Ausbau des Breitbandinternets. Bgm. Josef Bucher erklärt dazu, dass man 

zur Finanzierung der geplanten Arbeiten aus Bereichen des ordentlichen Haus-

halts, wie z.B. bei Wasser und Kanal, einen allfälligen Überling dafür  in Anspruch 

nehmen kann. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat den vorliegenden Voranschlag für das 

Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt von 

3,219.800,- EUR, sowie mit Einnahmen und Ausgaben im außerordentlichen Haus-

halt von 940.000,- EUR. Somit ergeben sich für den Voranschlag 2017 Einnahmen 

und Ausgaben von gesamt 4,159.800,- EUR. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

 

Substanzverwalter-Stellvertreter Bgm. Josef Bucher berichtet dem Gemeinderat, 

dass die Vertreter des Ausschusses der Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

letztens durch Substanzverwalter Benno Fankhauser und Mitarbeiterin Jenny 

Lederer über Inhalt und Funktion des neuen elektronischen Lagerbuchs informiert 

wurden. Obmann Christian Pungg und sein Stellvertreter Anton Laimböck zeigten 

sich begeistert über diese Lösung. 

 

Mehr gibt es hinsichtlich der Gemeindegutsagrargemeinschaft aktuell nicht zu 

berichten. Der Substanzverwalter wird den Gemeinderat dann im neuen Jahr 

wieder laufend informieren. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Weihnachtsausgabe der Tiroler Gemeindezeitung: 

 

Allen Mandataren wird ein Exemplar der heurigen Weihnachtsausgabe der Tiroler 

Gemeindezeitung ausgehändigt, welche Mitte Dezember im Gemeindeamt einge-

langt ist. 



b) Resümee zur Gemeindeweihnachtsfeier: 

 

Der Bürgermeister freut sich über die rege Teilnahme an der traditionellen 

Gemeindeweihnachtsfeier, welche heuer am 16. Dezember wieder in der Jausen-

station Oberhaus abgehalten wurde. Dort wurde auch die langjährige Mitarbeiterin 

Margit Van Leeuwen verabschiedet, und gleichzeitig wurden die neuen Dienst-

nehmer Julia Schiestl, Silke Mauracher, Barbara Stadler und Franz Pungg, wenn 

auch teilweise leider verhindert, in den Reihen des Gemeindedienstes begrüßt. 

 

c) Stellplätze auf der Gp. 86, Gemeinde Uderns: 

 

Die Parzelle 86 steht im Eigentum der Gemeinde Uderns und bildet einen Platz 

zwischen den Höfen Wöscher, Gänser und Meuerl. Seitens der umliegenden Grund-

stückseigentümer besteht Interesse an einer Dauernutzung, für das Abstellen von 

Kraftfahrzeugen. Konkret betreffen würde dies die Anrainer Gerhard Hell sowie 

Karl Daigl. Die anderen Anrainer verfügen augenscheinlich über genug Eigen-

grund, um dort ihre Stellplätze auszuweisen. 

 

GV Manfred Eberharter weist darauf hin dass man die Zufahrtssituation für die 

umliegenden Gebäude nicht verschlechtern sollte. Der Bürgermeister schlägt vor, 

nach dem Winter eine sinnvolle Markierung von Stellplätzen auf diesem Grund-

stück vorzunehmen. Mit jenen Anrainern welche Stellplätze dort pachten möchten, 

soll dann eine entsprechende Vereinbarung geschlossen werden. 

 

Die Ausarbeitung der Stellplatzeinteilung soll durch den zuständigen Ausschuss 

vorgenommen werden. Obmann Marco Giehl nimmt dies zur Kenntnis und wird 

sich im Frühjahr darum kümmern. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Geschenk für Neugeborene in Uderns: 

 

GR Bianca Ebster berichtet dem Gemeinderat über die erfolgte Diskussion im Aus-

schuss dazu. Man habe sich Gedanken darüber gemacht und sei sich einig, dass der 

angebotene Rucksack für Neugeborene nicht sinnvoll sei. Der Ausschuss könnte 

sich vorstellen, dass die Gemeinde einen Body und dazu Gutscheine überreichen 

könnte. Barbara Kainzner-Abendstein hat dazu weiters vorgeschlagen, dass man 

die Bodys von den Klienten des Caritaszentrums bedrucken lassen könnte. Somit 

wäre es ein persönliches Geschenk, und ein Teil der Wertschöpfung bliebe direkt im 

Ort. 

 

Der Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. GR Bianca Ebster wird 

sich die Bedruckung im Caritaszentrum gemeinsam mit ihren Ausschussmit-

gliedern ansehen und die Fakten dann dem Gemeinderat vorlegen, damit in dieser 

Angelegenheit die Beschlussfassung sowie auch eine künftige Berücksichtigung im 

Haushaltsplan erfolgen kann. 

 

b) Einsicht in die Straßenkreuzungen beim Steudltenn und beim Café Central: 

 



GR Marco Giehl erkundigt sich über eine Möglichkeit, die Straßenkreuzung im 

Bereich Steudltenn besser einsehbar zu machen. Die Schankhütte dort steht zu nah 

am Kreuzungspunkt, und die eingeschränkte Sicht stelle eine Gefährdung für die 

Verkehrsteilnehmer dar. Bgm. Josef Bucher dankt für die Anregung und wird die 

Familie Abendstein darüber in Kenntnis setzen dass die dortige Hütte zumindest 

um 2 Meter in Richtung Westen versetzt werden soll, um hier eine deutliche Ver-

besserung für die Einsehbarkeit des Kreuzungsbereich erzielen zu können. 

 

Ebenso berichtet GR Marco Giehl, dass weiterhin Kunden beim Café Central 

teilweise auf der Dorfstraße parken und die sich die Sichtweite für die in der 

Kreuzung befindlichen Verkehrsteilnehmer dadurch erheblich vermindert. Die 

Besitzer des Cafés wurden seitens der Gemeinde bereits vor einiger Zeit ersucht, 

ihre Kunden auf das dortige Parkverbot hinzuweisen, offensichtlich jedoch nur mit 

mäßigem Erfolg. 

 

GR Marco Giehl schlägt vor, dort entlang des bestehenden Gehsteigs eventuell 

Eisenrohre mit einer Kette aufstellen zu lassen. Dazu erklärt Bgm. Josef Bucher, 

dass jedenfalls eine Variante zur Ausführung gelangen soll, die auch bei Dunkel-

heit keine Gefährdung für Radfahrer und Fußgänger darstelle.  Auf den Vorschlag 

von GR Christian Pungg, dort durch die Gemeindearbeiter eine Parkverbotstafel 

aufstellen zu lassen, entgegnet der Bürgermeister, dass eine Tafel das Problem als 

solches nicht löse. Der zuständige Ausschuss wird beauftragt, hier eine geeignete 

Lösung auszuarbeiten. Obmann Marco Giehl nimmt dies zur Kenntnis und sichert 

eine positive Erledigung zu. 

 
c) Parkplätze im Sportplatz Uderns: 

 

Auf die Frage von GR Christian Pungg hinsichtlich der Parkplatzsituation beim 

Uderner Sportplatz erklärt ihm GR Marco Giehl, dass dort eine Optimierung ohne 

Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten wohl nicht möglich sein wird. GV 

Manfred Eberharter schlägt vor, falls nötig einen Teil des bestehenden Trainings-

platzes als Parkplatz in Anspruch zu nehmen, da dieser ohnehin groß genug sei. 

Dann würde vielleicht ein Schotterparkplatz ausreichen. Der bereits beauftragte 

Ausschuss wird intern Lösungsmöglichkeiten ausarbeiten und diese dann dem 

Gemeinderat präsentieren. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 

 

Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv erledigt. 

 

 

Am Ende der Sitzung bedankt sich Bgm. Josef Bucher bei allen Mandataren für die 

gute Zusammenarbeit während des Jahres und hofft, dass dies auch in den 

kommenden Jahren der GR-Periode so fortgeführt werden kann. Er wünscht allen 

ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage, und beendet die letzte Gemeinde-

ratssitzung im Jahr 2016. 

        Der Bürgermeister 

Angeschlagen am: 20.12.2016 

Abgenommen am: 04.01.2017    Ing. Josef Bucher eh. 


